
 

Bekanntmachung 
gemäß § 4 Abs. 1 LUVPG i. V. m. § 5 Abs. 2 UVPG 
 
 

Naturschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für den Kiesabbau der Firma 
Buhck GmbH & Co. KG 
 
Die Firma Buhck GmbH & Co.KG, Rappenberg, 21502 Wiershop, beabsichtigt den Abbau 
oberflächennaher Bodenschätze (Kiesabbau). Der Kiesabbau soll auf den folgenden Flächen 
in der Gemeinde und Gemarkung Wiershop stattfinden und umfasst ca. 10 ha: 

- Flur 4, Flurstücke 81, 29/1 und 26/3 sowie  
- Flur 5, Flurstücke 27/1 und 21/4 (tlw). 

 
Das Vorhaben bedarf einer Genehmigung gem. § 17 Abs. 1 letzter Halbsatz BNatSchG i. V. m. 
§ 11 a LNatSchG. 
 
Nach § 4 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) i. V. m. 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) stellt die 
zuständige Behörde auf der Grundlage geeigneter Angaben des Vorhabenträgers sowie 
eigener Informationen unverzüglich fest, ob nach den §§ 6 bis 14 d UVPG für das Vorhaben 
eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht. 
 
Die untere Naturschutzbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg ist für die Genehmigung 
des Abbaus und die Entscheidung zur Durchführung der UVP zuständig.  
 
Die standortbezogene Prüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass aufgrund der 
Gesamteinschätzung eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird gemäß § 7 Abs. 2 UVPG in zwei Stufen durchgeführt.  
In der ersten Stufe prüft die zuständige Behörde, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche 
Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. 
Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten 
vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere 
örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die 
Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung 
zu berücksichtigen wären. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass für das Änderungsvorhaben zusätzliche erhebliche nachteilige 
oder andere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 
3 des UVPG aufgeführten Kriterien nicht zu erwarten sind.  
 
Der Abstand zu Natura-2000-Gebieten sowie Naturschutzgebieten beträgt mind. 2,8 km, 
sodass eine Zerstörung, Beschädigung oder nachhaltige Störung der Schutzgebiete nicht zu 
erwarten sind. 
 



 

Die Grenzen des Abbaugebiets sind von Knicks eingefasst. Eine Beeinträchtigung durch den 
Abbau kann zwar nicht ausgeschlossen werden, erheblichen Beeinträchtigungen sind 
aufgrund der geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen aber nicht anzunehmen. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG bekanntgegeben. Sie 
ist nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Die Unterlagen können auf Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises 
Herzogtum Lauenburg, Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg, eingesehen werden. 
 
 
Ratzeburg, den 18.12.2024 
 
Der Landrat 
Untere Naturschutzbehörde 
Az.: 420/24/02.1314 


